
Umgang mit Flirtversuchen
Beitrag von „Antimon“ vom 4. Januar 2025 13:43

Zitat von Seph

Wie gesagt: für Volljährige glaube ich das sogar. Bei Minderjährigen ist die Sache
eindeutig strafbar.

Ich schrieb nichts anderes als das.

Was würde bei euch passieren, wenn man dir ein Verhältnis mit einer volljährigen Schülerin
nachweist?
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